
  

 

 

Der Regierungsrat des Kantons Thurgau 
an den Grossen Rat 

 

Frauenfeld, 14. April 2009 
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Interpellation Verena Herzog vom 12. März 2008 betreffend kantonale Förderung 
und Unterstützung von Elternbildungsangeboten im Frühbereich (Erziehungs-
kurse) 
 
Beantwortung 

Sehr geehrter Herr Präsident 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Für das Aufwachsen und das Erwachsenwerden in der Gesellschaft brauchen Kinder 
gute Rahmenbedingungen und verantwortungsvolle Erziehungsberechtigte. Insgesamt 
kann festgestellt werden, dass das Verhalten der Schüler und Schülerinnen nicht auf 
einen Erziehungsnotstand schliessen lässt; die Erziehungsdefizite haben jedoch deut-
lich zugenommen. Wir verweisen dazu auch auf die Beantwortung der Motion Andrea 
Vonlanthen vom 27. September 2004 betreffend Verantwortung der Eltern für die Erzie-
hung und die Schule. Es kann allerdings beobachtet werden, dass Eltern von Kindern 
mit Verhaltensauffälligkeiten häufig in ihrer Erziehungsarbeit überfordert sind. Vielfach 
stimmen aber auch deren Erziehungsvorstellungen nicht mit den von der Schule ver-
langten Anpassungsleistungen der Kinder überein. In diesem Spannungsfeld stehen 
sich einerseits das Primat der Eltern, ihre Kinder nach ihren Wertvorstellungen erziehen 
zu können, und die Anforderungen der Gesellschaft an ihre Kinder einander gegenüber. 
Staatliche Massnahmen werden schnell einmal als unerwünschte Einmischungen 
wahrgenommen. 
 
Erziehungsarbeit muss von der Familie unter veränderten gesellschaftlichen Rahmen-
bedingungen geleistet werden. Die Lebens- und Familienformen sind vielfältiger gewor-
den. Zudem hat eine �Demokratisierung" familiärer Beziehungen stattgefunden. Die so-
zialen Netzwerke haben sich verändert. Der Einfluss der Medien ist besonders für Kin-
der und Jugendliche sehr prägend. Die Arbeitswelt stellt hohe Ansprüche an die persön-
liche Flexiblität und Mobilität der Erwachsenen. Demgegenüber benötigen Kinder für ei-
ne gesunde Entwicklung konstante, verlässliche Beziehungen sowie eine klare Führung 
der Erziehungsverantwortlichen. 
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Aufgrund der geschilderten gesellschaftlichen Veränderungen und des Wertewandels 
können Elternbildungs- und Elternberatungsangebote geeignete Instrumente sein, um 
aktuelle Erziehungsthemen aufzugreifen und anzugehen. Über die Wirksamkeit dieser 
Instrumente gibt es allerdings wenig gesichertes Wissen. Schliesslich wird die Er-
ziehungsarbeit der Eltern in erster Linie von ihrer eigenen Persönlichkeit, die wiederum 
stark von der selber genossenen Erziehung beeinflusst ist, geprägt. Zudem spielt das 
Umfeld eine wichtige Rolle. Aus diesen Gründen sind Eltern oftmals nicht in der Lage, 
die von ihnen aufgrund von Kursen oder anderen Weiterbildungen als richtig erachteten 
Erkenntnisse in ihre Erziehungspraxis umzusetzen. Zudem lassen sich frühe Fehlent-
wicklungen durch noch so viele Kurse nicht einfach korrigieren. Das im Übrigen bereits 
bestehende vielfältige Angebot mit unterschiedlichsten Ansätzen kann gerade bei El-
tern, die ihre Erziehungsarbeit sehr ernst nehmen und dementsprechend für den Be-
such von Erziehungskursen motiviert sind, auch zu Verunsicherungen führen. 
 
Auch im Bereich der Elternbildung oder Familienunterstützung gibt es das Problem des 
sogenannten Präventionsdilemmas. Mit Präventionskonzepten werden häufig nicht jene 
Gruppen erreicht, die als besonders gefährdet angesehen werden. So werden Elternbil-
dungsangebote primär von jungen, gut ausgebildeten Frauen der Mittelschicht genutzt. 
Für sozial benachteiligte oder belastete Familien gibt es hohe Hürden, wie Informati-
onsdefizite, fehlende Zeit, mangelnde Mobilität, Sprachbarrieren, Angebote ohne Bezug 
zu ihrer Lebenswirklichkeit, Image der Anbieter, Einstellungen oder die Kosten der An-
gebote. Es werden somit genau jene Zielgruppen nicht oder nur schlecht erreicht, die 
hohen Unterstützungsbedarf hätten. Diesbezüglich besteht somit Handlungsbedarf, was 
eine grosse Herausforderung darstellt.  
 
 
Vor diesem Hintergrund können die Fragen der Interpellantin wie folgt beantwortet 
werden: 

1.  Die elterliche Erziehungsarbeit findet bereits jetzt die nötige gesellschaftspolitische 
Beachtung, was sich unter anderem an den unzähligen Publikationen zu diesem 
Thema, den Berichterstattungen in den Medien und den lebhaften Diskussionen 
zeigt. Nach § 21 Absatz 2 des Gesetzes über die Volksschule (RB 411.11) ist die 
Förderung der Elternbildung eine gemeinsame Aufgabe von Kanton und Schulge-
meinden. Mit Beschluss Nr. 515 vom 26. Juni 2007 hat der Regierungsrat eine Pro-
jektgruppe mit dem Auftrag eingesetzt, ein Konzept zu einer koordinierten Jugend- 
und Familienpolitik zu erarbeiten. Die Fertigstellung und die Umsetzung dieses 
Konzepts wurden zudem in den Regierungsrichtlinien der Legislaturperiode 2008 -
2012 festgeschrieben. Dieses Konzept soll die Strategie einer kantonalen Kinder-, 
Jugend- und Familienpolitik festlegen. Die Fachhochschule St. Gallen hat dazu An-
fang 2008 eine Expertise erstellt. Gestützt darauf wurden die Massnahmenfelder 
im Bereich der Kinder-, Jugend- und Familienpolitik festgelegt und in einem wis-
senschaftlichen Grundlagenbericht dargestellt. Die zentralen Massnahmenfelder 



  

 

 3/5 

des Konzepts sind �Elternbildung�, "Vorschulische Förderungsmassnahmen" und 
�Integration�. Im Bereich der Elternbildung ist vorgesehen, die bestehenden Eltern-
organisationen zu stärken und mit deren Dachorganisation (Thurgauische Arbeits-
gemeinschaft für Elternorganisationen; TAGEO) eine Leistungsvereinbarung abzu-
schliessen. Ziel dieser Zusammenarbeit ist der Ausbau des Kurswesens und die 
Sicherung der Qualität. Weiter sollen für familienrelevante Themen die bestehen-
den Informationskanäle besser genutzt und von der neu geschaffenen Fachstelle 
für Kinder-, Jugend- und Familienfragen (siehe Punkt 8) aktiv bewirtschaftet wer-
den. Die Elternbildung und die Stützung der elterlichen Erziehungsarbeit haben 
somit im Konzept für eine koordinierte Kinder-, Jugend- und Familienpolitik einen 
hohen Stellenwert.  

2. Mit der schweizweit lancierten Kampagne "Stark durch Erziehung" sollen die Erzie-
hungskompetenzen gefördert werden. Familien sollen bei der Ausübung ihrer er-
zieherischen Verantwortung unterstützt und auf Beratungs- und Bildungsangebote 
für Eltern aufmerksam gemacht werden. In verschiedenen Kantonen finden Veran-
staltungen von verschiedenen Organisationen statt, die mit der Kampagne im Zu-
sammenhang stehen. Im Kanton Thurgau wurde diese Thematik zwar von der TA-
GEO aufgenommen und ein konkretes Umsetzungsprojekt mit dem Departement 
diskutiert. Die Kampagne wurde wegen der hohen Kosten, der laufenden Gesetz-
gebungsarbeiten im Volksschulbereich, der Skepsis gegenüber der Wirksamkeit der 
Kampagne und der laufenden Arbeiten für ein Konzept zu den Diensten für Kind, 
Jugend und Familie nicht unterstützt. Hingegen hat das Amt für Volksschule den 
Auftrag erhalten, eine eigene, auf die Verhältnisse des Kantons angepasste Erzie-
hungsbroschüre zu gestalten. Diese soll im Herbst 2009 vorgestellt und im Jahre 
2010 mit verschiedenen Massnahmen und Veranstaltungen in den Schulen gezielt 
verbreitet werden. 

3. Diese Frage geht von der Annahme aus, dass alle Eltern auf ihre Erziehungsaufga-
be vorbereitet werden müssen, bevor sie Kinder bekommen. Es ist jedoch fraglich, 
ob ein staatliches Vorbereitungsobligatorium mit einer entsprechenden Kontrolle 
auf Akzeptanz stossen würde. Die Freiwilligkeit des Angebots ist eine wichtige 
Voraussetzung dafür, dass die notwendigen Lernprozesse für Verhaltensänderun-
gen in Gang kommen. Ungebetene Informationen sind meist nicht willkommen. Ob-
ligatorische Angebote wirken sich negativ auf die Selbstmotivation aus. Gerade in 
Erziehungsfragen, die so stark mit persönlichen Werthaltungen und Erfahrungen 
verbunden sind, ist grosse Umsicht notwendig, damit Unterstützung und Hilfe nicht 
als stigmatisierend oder bevormundend wahrgenommen werden. Im Zuge der Um-
setzung des Konzepts für eine koordinierte Kinder-, Jugend- und Familienpolitik ist 
jedoch vorgesehen, mit einem flächendeckenden Elternbildungsangebot möglichst 
viele werdende und junge Eltern zu motivieren, von diesem Angebot Gebrauch zu 
machen.  
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4.  Eine generelle Abgabe von Erziehungsgutscheinen an Eltern, unabhängig von ih-
rer finanziellen Situation und dem konkreten Bedarf, wird diskutiert. Wie eine neue 
Studie der Forschungsstelle für Bildungsökonomie an der Universität Bern im Auf-
trag des Bundesamtes für Berufsbildung und Technologie (BBT) ergeben hat, lässt 
sich mit Bildungsgutscheinen auch bei bildungsfernen Personen die Weiterbil-
dungsbeteiligung durchaus steigern. Allerdings gibt es Faktoren, die gegen einen 
flächendeckenden Einsatz von Gutscheinen sprechen. Eine öffentliche Finanzie-
rung durch Weiterbildungsgutscheine ist demgemäss nur für eine eng umschriebe-
ne Zielgruppe gerechtfertigt. Die Studienergebnisse haben gezeigt, dass ein flä-
chendeckender Einsatz von Gutscheinen ökonomisch betrachtet weder effektiv 
noch effizient wäre. Es konnte nicht aufgezeigt werden, dass eine öffentliche Inves-
tition auch einen adäquaten Nutzen für Staat und Gesellschaft stiften würde. Als 
Alternative zur generellen Abgabe von Erziehungsgutscheinen empfiehlt sich der 
gezielte Ausbau des Kurswesens im Bereich der Elternbildung. Es sollen dabei alle 
Regionen des Kantons, alle Bildungsschichten und alle soziokulturellen Gruppen 
von Kursen profitieren. Er darf sicher nicht vorkommen, dass der Besuch von Er-
ziehungskursen aus finanziellen Gründen scheitert. Anzustreben ist mindestens ein 
indirektes Anreizsystem für Elternbildungskurse.  

5. Die Geburtenabteilungen sind aufgrund des Berufsgeheimnisses gemäss Art. 321 
Strafgesetzbuch (StGB; SR 311.0) nicht berechtigt, ohne Zustimmung der betroffe-
nen Eltern Beratungsstellen über ihre Beobachtungen zu informieren. Im Rahmen 
des Konzepts für eine koordinierte Kinder-, Jugend- und Familienpolitik wird vorge-
schlagen, die Beratungsnetzwerke im vorschulischen Bereich zu stärken. Damit 
frühzeitig erkannt wird, wer Unterstützung benötigt, sollen die unterschiedlichen 
Angebote und Institutionen wie die Mütter- und Väterberatung, Hebammen, Kin-
derärzte sowie Erziehungs- und Elternberatungsstellen gezielt vernetzt werden. 
Der Fokus liegt dabei nicht nur auf Gesundheitsfragen, sondern auch auf pädago-
gischen Fragestellungen. Wie dies konkret umgesetzt werden kann, ist noch zu 
klären. 

6.  Im Kanton Thurgau werden die Angebote im Bereich der familienergänzenden Kin-
derbetreuung von privaten oder kommunalen Trägerschaften organisiert. Die pri-
märe Aufgabe von Kindertagesstätten ist die Bereitstellung von Betreuungsange-
boten für Kinder. In welcher Form diese die Eltern einbeziehen, ist nicht geregelt. 
Im Konzept für eine koordinierte Kinder-, Jugend- und Familienpolitik wird vorge-
schlagen, die Institutionen der familienergänzenden Kinderbetreuung stärker für 
vorschulische Fördermassnahmen zu nutzen. Diese funktionieren immer nur mit 
Einbezug der Eltern, das heisst, auch in diesem Kontext ist die Elterbildung als 
wichtiges Mittel zu prüfen. Konkret wird im Rahmen des Handlungsfeldes �Vor-
schulische Fördermassnahmen� vorgeschlagen, die bereits heute gezielte Förde-
rung der Kinder in den Bereichen Sprache, Sozialkompetenz, Motorik, Bewegungs- 
und Gesundheitsförderung sowie Ernährung in Spielgruppen und Kindertagesstät-
ten in Zusammenarbeit mit den Gemeinden zu erfassen und der Öffentlichkeit zu-
gänglich zu machen (z.B. via Familienplattform Ostschweiz). Ausgewählte Angebo-
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te sollen im Sinn von Musterbeispielen in einem breiteren Wirkungskreis bekannt 
gemacht werden, speziell auch Programme, die neben den Kindern auch die Er-
ziehungsverantwortlichen einbeziehen und im Bereich der Elternbildung anspre-
chen.  

7. Werden in der Schule Anzeichen dafür festgestellt, dass Erziehungsberechtigte ih-
re Aufgabe vernachlässigen oder damit überfordert sind, informiert die Schulbe-
hörde die Vormundschaftsbehörde (§ 22 Gesetz über die Volksschule). Diese prüft 
und ergreift Massnahmen, so auch bei Meldungen, welche Kinder im Vorschulalter 
betreffen. Artikel 12 des seit dem 1. Januar 2007 geltenden Jugendstrafgesetzes 
vom 20. Juni 2001 (JStG; SR 311.1) eröffnet ferner den Jugendanwaltschaften die 
Möglichkeit, eine Aufsicht anzuordnen und Eltern Weisungen zu erteilen. Eine 
mögliche Massnahme kann darin bestehen, die Erziehungskompetenzen der Eltern 
zu stärken, indem der Besuch einer Elternbildungsveranstaltung angeordnet wird, 
sofern dies erfolgversprechend ist. 

8.  Die Elternbildung gehört zu den prioritären Massnahmenfeldern im Konzept für ei-
ne koordinierte Kinder-, Jugend- und Familienpolitik. Auf der Grundlage einer Leis-
tungsvereinbarung sollen die bestehenden Elternorganisationen (TAGEO) gestärkt 
und ihr Angebot ausgebaut werden. Dafür sind jährlich wiederkehrende Beiträge in 
der Grössenordnung von Fr. 100'000.-- ab 2010 vorgesehen. Zudem wird ab dem 
1. Januar 2010 im Generalsekretariat des DEK eine Fachstelle für Kinder-, Jugend- 
und Familienfragen geschaffen, die den Grundauftrag hat, die Zusammenarbeit mit 
den internen Stellen und Ämtern sowie mit den externen Verbänden und Organisa-
tionen (VTG, VTGS, Perspektive Thurgau, TAGEO usw.) überall dort zu suchen, 
wo sie für Vernetzungen, Projektumsetzungen und Supportleistungen nötig und 
sinnvoll ist. 

 
Der Präsident des Regierungsrates 
 
Bernhard Koch 
 
 
Der Staatsschreiber 
 
Dr. Rainer Gonzenbach 












